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Vorlage 
 

  

zuständig: Fachbereich 25 / Stiftungen, Liegenschaften 

Dienstanweisungen für die Kasse der Hospitalstiftung Hof, für die Kassen der 
sonstigen von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen sowie für die Sonderkasse der 
Seniorenhäuser; Bestellung der Kassenverwalterin 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

05.02.2020 Stiftungsausschuss nicht öffentlich 
17.02.2020 Stadtrat öffentlich 

  

 
Vortrag: 

 

Im Rahmen der Umstellung der Buchführung der Hospitalstiftung Hof sowie der sonstigen von der 
Stadt Hof verwalteten Stiftungen von der Kameralistik auf die Doppik (seit 2014 bzw. 2012) erfolgt 
eine vollständige Trennung der Kassenführung für alle von der Stadt Hof bzw. der Hospitalstiftung 
Hof verwalteten Stiftungen von der Stadtkasse (bereits vorher galt dies auch für die Sonderkasse für 
die Seniorenhäuser der Hospitalstiftung Hof). Somit besteht innerhalb des Fachbereiches 
Stiftungen, Liegenschaften (FB 25) eine eigene Kasse getrennt von der Stadtkasse (FB 21) mit 
eigenen Bankverbindungen und Konten. 
 
Die Hospitalstiftung Hof betreibt die Seniorenhäuser (Altenpflegeheime) Christiansreuth und Am 
Unteren Tor. Diese Pflegeeinrichtungen unterliegen den Bestimmungen des SGB XI und werden als 
Regiebetriebe geführt (§ 1 Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Pflegeeinrichtungen –WkPV-). 
 
Für die Pflegeeinrichtungen, die als Regiebetriebe geführt werden, ist eine Sonderkasse 
einzurichten (§ 7 Abs. 1 WkPV). Die Sonderkasse ist nicht mit der Stadtkasse verbunden (Art. 100 
Abs. 4 GO, § 46 Abs. 1 KommHV). Die Sonderkasse erledigt alle Kassengeschäfte der 
kaufmännisch buchenden Altenpflegeheime. 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2015 wurden eine DA-Kasse Hospitalstiftung, eine DA-Kassen sonstige 
Stiftungen sowie eine DA-Sonderkasse Seniorenhäuser erlassen. Nach Nr. 7.1 der jeweiligen 
Dienstanweisung ist ein Kassenverwalter entsprechend Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen 
Stiftungsgesetzes (BayStG) i.V.m. Art. 100 Abs. 2 GO zu bestellen. 
 
Die Bestellung des Kassenverwalters obliegt gemäß Art. 100 Abs. 2, 4 GO i.V.m. Art. 20 Abs. 2 und 
3 Satz 3 BayStG dem Stadtrat. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Für die Kassen der Hospitalstiftung Hof und der sonstigen von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen 
sowie für die Sonderkasse der Seniorenhäuser der Hospitalstiftung Hof wird die Angestellte Kerstin 
Hohenberger zur Kassenverwalterin bestellt. Mit der Neubestellung erlischt die Bestellung des 
Verwaltungsfachangestellten Michael Kießling zum Kassenverwalter. 
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II. In die Sitzung des Stiftungsausschusses am 05.02.2020  
 
   zur Vorberatung. 
 

 

III. In die Vollsitzung des Stadtrates am 17.02.2020 zur Beschlussfassung. 
 
 
Hof, 27.01.2020 
 
Für die Hospitalstiftung Hof: 
STADT HOF 
 
 
 
 
Fischer 
Stadtkämmerer 
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